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"Worauf gründet sich nun die Legitimität von Regeln, die doch 
vom politischen Gesetzgeber jederzeit geändert werden können? 
Diese Frage verschärft sich zumal in pluralistischen Gesellschaf-
ten, in denen inklusive Weltbilder und kollektiv verbindliche 
Ethiken zerfallen sind und wo die übriggebliebene posttraditionale 
Gewissensmoral keine hinreichende Grundlage mehr für das einst 
religiöse oder metaphysisch begründete Naturrecht bietet. " 

Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 4. Auflage 
Frankfurt 1994, S. 662 

" When we ask the question "why", comparative labor law en-
ables us to know ourselves better, to dispel myths and question 
our assumptions, and to recognize the relevance of particular 
rules in shaping our system. This greater self-understanding can 
have constructive value in helping us see where changes are 
necessary or possible - changes which were previously unthought 
of or considered unthinkable. lndeed, the study of another system 
stirs our imagination to see possibilities for change and the forms 
they may take. Although we may not be able to transplant, we may 
have cross-fertilisation of ideas and develop hybrids adapted to 
our own institutional soil. " 

Clyde Summers, Comparisons in Labor Law, 1ndustrial 
Relations Law Journal 1985, S. 1 [2} 

Einleitung 

I. Thematik 

Die Rolle der betrieblichen Interessenvertretung hat sich in der Bundesrepu-
blik Deutschland kontinuierlich und seit dem Urteil des Bundesarbeitsgericht 
zur wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden aus dem Jahre 
19871 (zu dem sogenannten "Leber-Kompromiß") in Qualitätssprüngen ver-
stärkt. Die Rechtsprechung ist zudem bereit, die Tarifsperre des § 77 Abs. 3 
BetrVG zugunsten der betrieblichen Mitbestimmung zu öffnen. Die Entschei-

I BAG Beschluß vom 18.8.1987 - 1 ABR 30/86, AP Nr. 23 zu § 77 BetrVG 1972. 

2 Drors 
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dungen des Bundesarbeitsgerichts zur betrieblichen Mitbestimmung im Entgelt-
bereich2 und zur Festsetzung der betrieblichen Arbeitszeiten3 sind Ausdruck 
dieser in der Literatur4 kritisch beobachteten Entwicklung. Der Betriebsrat ist 
Entscheidungsträger in wesentlichen, die Beschäftigten und das Unternehmen 
als Ganzes betreffenden Fragen geworden. Die Zugehörigkeit zum Betrieb ist 
der einzige Anknüpfungspunkt für die Frage, ob die Beschäftigten vom Be-
triebsrat repräsentiert werden. 

Im amerikanischen kollektiven Arbeitsrecht erfolgt die Abgrenzung der Tarif-
einheit ("bargaining unit") nicht allein betriebsbezogen, sondern auf der Grund-
lage einer Interessengemeinschaft ("community of interest") der in ihr zusam-
mengefaßten Arbeitnehmer. Dies bedeutet nicht, daß jede betriebliche oder über-
betriebliche Interessengruppe gesondert ihre Interessen durch den gewählten 
Vertreter ("bargaining agent") wahrnehmen läßt. Vielmehr wird anhand der Kri-
terien zur Bestimmung der "community of interest" ermittelt, welche Arbeitneh-
merinteressen (noch) konsensfähig zusammen gefaßt werden können. 

Die Bildung dieser Interessengemeinschaften hat sich zum einen an der Hand-
habbarkeit kollektiver Interessenvertretung zu orientieren. Das bedeutet, daß die 
Tarifeinheit hinreichend groß sein muß um den Besonderheiten des Wirtschafts-
zweiges zu entsprechen. Die Festlegung der Grenzen der Tarifeinheit ist zu-
gleich eine Entscheidung über die Frage, wieviel wirtschaftliches Störpotential 
der Arbeitnehmervertretung zuerkannt werden soll. Zum anderen muß die Be-

2 Zur betrieblichen Mitbestimmung bei der Anrechnung von Tariflohnerhöhungen auf über- und 
außerbetriebliche Zulagen BAG Beschluß vom 3.12.1991 - GS 2 / 90, AP Nr. 51 zu § 87 Lohnge-
staltung. Vgl. auch die die Folgeentscheidungen BAG Beschluß vom 27.10. 1992 - 1 ABR 
17/92, AP Nr. 61 zu § 87 Lohngestaltung; BAG Urteil vom 23.3.1993 - 1 AZR 582 / 92, AP Nr. 
64 zu § 87 Lohngestaltung; BAG Urteil vom 28.9.1994 - 1 AZR 870/93, AP Nr. 68 zu § 87 
Lohngestaltung. 

J BAG Beschluß vom 31. 8. 1982 - I ABR 27 / 80, AP Nr. 8 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit; 
BVerfG Beschluß vom 18.12. 1985 - 1 BvR 143/83, AP Nr. 15 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeits-
zeit. 

4 Schüren, Mitbestimmung des Betriebsrats bei Zulagen und betrieblichen Entgeltsystemen, RdA 
1996, S. 14; Reicho/d, Entgeltmitbestimmung als Gleichbehandlungsproblem, RdA 1995, S. 147; 
]oost, Betriebliche Mitbestimmung bei der Lohngestaltung im System von Tarifautonomie und 
Privatautonomie, ZfA 1993, S. 257; Weyand, Oie normativen Rahmenbedingungen der betrieblichen 
Lohngestaltung nach der Entscheidung des Großen Senats vom 3.12.1991, ArbuR 1993, S. 1; 
Richardi, Der Große Senat des BAG zur Mitbestimmung bei der Anrechnung einer Tariflohn-
erhöhung auf über- und außertarifliche Zulagen, NZA 1992, S. 961; vgL schon vor der Entschei-
dung des Großen Senats die Kritik von Schüren, Mitbestimmung bei der automatischen Anrechnung 
von Tariflohnerhöhungen auf übertarifliche Zulagen, RdA 1991, S. 139 und Hromadka, Mitbestim-
mung bei übertariflichen Zulagen, OB 1991, S. 2133. 
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stimmung der Tarifeinheit dazu führen, daß die Arbeitnehmerinteressen hinrei-
chend authentisch, das heißt entsprechend der tatsächlichen Gewichtung der 
Vertretenen, repräsentiert werden. 

Das amerikanische Arbeitsrecht unterstellt, daß erst wenn die Interessengruppe 
anhand dieser Ziel vorgabe bestimmt ist, eine ausgewogene und damit gerechte 
Interessenvertretung im Sinne der die Gewerkschaft treffenden "duty of fair 
representation" zu erwarten ist. 

Dem bundesdeutschen Betriebsverfassungsrecht ist der Gedanke der Inter-
essengemeinschaft der durch den Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmer nicht 
fremd. Seit den Anfängen betrieblicher Interessenvertretung ist der sogenannte 
Gruppenschutz bekannt. Darunter ist die Berücksichtigung der Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten in allen Wahlverfahren zu verstehen. Man unterstellt, 
daß die unterschiedliche Interessenlage beider Gruppen eine Trennung zumin-
dest des Wahlverfahrens erfordert. Schon das Betriebsrätegesetz von 19205 

unterschied zwischen Arbeiter- und Angestelltenräten. Das heutige Betriebsver-
fassungsrecht sieht in § 10 BetrVG vor, daß Arbeiter und Angestellte entspre-
chend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein müssen. 
Durch das kontrovers diskutierte6 Gesetz zur Änderung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes aus dem Jahre 19897 haben betriebliche Minderheiten8 in Folge 
der Anerkennung von Betriebsratsfraktionen bei der Besetzung von Ausschüs-
sen und der Herabsenkung des Unterschriftenquorums größere Chancen auf 

5 RGBI. S. 147, § 6. 

• Klaus, Politische Rechte gegen Arbeitnehmerrechte, AiB 1988, S. 327; Schumann, Ein Beitrag 
zur Spaltung der Arbeitnehmerschaft, AiB 1988, S. 205; Plander, Differenzierungen in der Betriebs-
verfassung - ein sinnvoller Weg, AiB 1988, S. 272; Schneider, Koalitionspläne zur Betriebsver-
fassung, Gewerkschaftliche Monatshefte 1988, S. 409; Wlotzke, Die geplanten Änderungen zum 
Betriebsverfassungsgesetz, Festschrift für Molitor, München 1988, S. 397; Buchner, Das Gesetz zur 
Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten und 
zur Sicherung der Montanmitbestimmung, NZA 1989 Beilage I, S. 2; Däubler, Das Spalterge-
setz - der neue Angriff auf die Gewerkschaftsbewegung, AiB 1986, S. 99; Richardi, Der Gesetzes-
entwurf zur Verstärkung der Minderheitenrechte in den Betrieben und Verwaltungen, ArbuR 1986, 
S. 33; Hanau, Der Entwurf eines "Gesetzes zur Verstärkung der Minderheitenrechte in den Betrie-
ben und Verwaltungen", RdA 1985, S. 291. 

7 BGBI. 1988 I, S. 2312; Bekanntmachung der Neufassung in BGBI. 1989 I, S. 1. 

• V gl. zur Stellung von betrieblichen Minderheiten im Betriebsverfassungsrecht Kamphausen, 
Neues zum Gruppen- und Minderheitenschutz, NZA 1991, S. 880; Apel, Minderheiten im Betrieb, 
Arbeit und Sozialpolitik 1970, S. 377; Galperin, Minderheitenschutz in der Betriebsverfassung, 
RdA 1968, S. 445; Pleyer, Zur Mitwirkung und Mitbestimmung kleinerer Gruppen im Betrieb, RdA 
1968, S. 447; Dietz, Betriebsräte und Minderheitenschutz, Bologna 1952, S. 319. 


